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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 

Vereinbarung mit der NAH.SH GmbH über die 
Erbringung von Beratungsleistungen 

VO/2025/146 
 
öffentlich 
 
FB 5 Regionalentwicklung, Bauen und 
Umwelt 
 
 

Beschlussvorlage öffentlich 
 
Datum:  02.05.2025 
 
Ansprechpartner/in:  
 
Bearbeiter/in: Malte Nevermann 

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

21.05.2025 Regionalentwicklungsausschuss (Beratung) Ö 
12.06.2025 Hauptausschuss (Beratung) Ö 

17.06.2025 Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
(Entscheidung) Ö 

 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
 
Beschlussvorschlag 

1. Der Regionalentwicklungsausschusses beschließt dem Hauptausschuss zu 
empfehlen, die NAH.SH GmbH auf Grundlage der vorliegenden 
Vertragsentwürfe gemäß Anlagen mit der Erbringung von Unterstützungs- und 
Beratungsleistungen zu beauftragen. 

2. Der Hauptausschuss beschließt auf Empfehlung des 
Regionalentwicklungsausschusses dem Kreistag zu empfehlen, die NAH.SH 
GmbH auf Grundlage der vorliegenden Vertragsentwürfe gemäß Anlagen mit 
der Erbringung von Unterstützungs- und Beratungsleistungen zu beauftragen. 

3. Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses, die NAH.SH 
GmbH auf Grundlage der vorliegenden Vertragsentwürfe gemäß Anlagen mit 
der Erbringung von Unterstützungs- und Beratungsleistungen zu beauftragen. 

 

Sachverhalt 
Der Kreis Rendsburg-Eckernförde nimmt, wie auch andere Kreise in Schleswig-
Holstein, seit vielen Jahren Beratungsleistungen der Nahverkehrsverbund Schleswig-
Holstein GmbH (NAH.SH) in Anspruch. 

So hat die NAH.SH zusammen mit anderen Partnern den Kreis Rendsburg-
Eckernförde u.a. bei den letzten großen ÖPNV Ausschreibungen fachlich und 
rechtlich begleitet. Darüber hinaus werden auch im laufenden Geschäft der 
Verwaltung regelmäßig planerische und rechtliche Fragen gemeinsam mit der 
NAH.SH bearbeitet.  
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Um ihre eigenen personellen Ressourcen besser steuern und dauerhaft verbindlich 
personelle Kapazitäten für die Unterstützung der Kreise vorzuhalten zu können, 
möchte die NAH.SH GmbH solche Beratungsleistungen zukünftig auf eine 
verlässlichere Grundlage stellen. Wesentlicher Inhalt der Beratungsleistung durch die 
NAH.SH wird die Begleitung und Durchführung von Vergabeverfahren oder 
Direktvergaben von Verkehrsleistungen sowie die verkehrswirtschaftliche Beratung 
sein. Die nähere Beschreibung des Leistungsumfangs ist den Anlagen zur Vorlage 
zu entnehmen.  

  

Das Interesse der Kreise in Schleswig-Holstein an einer Beratungsleistung durch die 
NAH.SH ist nicht einheitlich, da die Kreise im ÖPNV sehr unterschiedlich aufgestellt 
sind. Einige kommunale Aufgabenträger haben eigene Verkehrsunternehmen 
während die Hamburger Randkreise viele Leistungen bereits über den Hamburger 
Verkehrsverbund (HVV) abdecken. Für die Kreise Dithmarschen, Ostholstein, 
Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg sowie Nordfriesland ist das Angebot 
der NAH.SH jedoch grundsätzlich relevant. In den anderen Kreisen liegt hierzu 
bereits ein zustimmender Grundsatzbeschluss vor.  

  

Die bei der NAH.SH entstehenden Kosten sollen anteilig nach Einwohnerzahl auf die 
fünf Kreise verteilt werden. Für den Kreis Rendsburg-Eckernförde läge der Anteil bei 
28%. Die im Rahmen der Vertragsentwürfe vorgelegte Kalkulation geht 2025 von 
Kosten in Höhe von rd. 120.985 € und für die Folgejahre von rd. 91.244 € aus. Im 
Jahr 2025 sind höhere Kosten veranschlagt, weil einmalige Kosten für die 
Anschaffung bzw. Lizenzen für eine Verkehrsplanungssoftware berücksichtigt 
werden. 

  

Da der Kreis Rendsburg-Eckernförde auch bislang schon die beschriebenen 
Beratungsleistungen der NAH.SH in Anspruch genommen hat, geht es bei der 
vorliegenden Vorlage aus Sicht der Verwaltung im Wesentlichen um eine Anpassung 
der Vertragsgrundlage. Eine Übertragung neuer oder weiterer Aufgaben ist damit 
nicht vorgesehen. Die für den Kreis Rendsburg-Eckernförde entstehenden Kosten 
können aus dem laufenden Haushalt(Teilhaushalt TH 547101 – ÖPNV) gedeckt 
werden, da hier entsprechende Mittel eingeplant wurden. 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 
Die für den Kreis Rendsburg-Eckernförde entstehenden Kosten können aus dem 
laufenden Haushalt(Teilhaushalt TH 547101 – ÖPNV) gedeckt werden, da hier 
entsprechende Mittel eingeplant wurden. 

Anlage/n: 

1 A_Rahmenbedingungen für die Leistungserbringung der NAH.SH V.2 
klar 
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2 A1_Anlage  01 Übersicht Leistungspakete V.2 klar 

 
3 B_Anhang 01 Leistungspaket Verkehrswirtschaft und Verkehrsplanung 

V.3 klar 
 

4 B1_Aufteilung der Kosten nach Anhang 01 auf die Gesellschafter 
 

5 C_Anhang 02 Leistungspaket Koordinationsstelle Fachkräftemangel V.2 
klar 
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Rahmenbedingungen für die Leistungserbringung 

der NAH.SH GmbH 

an kommunale Aufgabenträger für den  

öffentlichen Straßenpersonenverkehr und den nicht  

schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehr (ÖSPV) 

vom  

10.03.2025 

 

Präambel 

(1) Die Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH) ist eine Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung, deren Gesellschafter das Land sowie sämtliche Kreise 

und kreisfreien Städte des Landes Schleswig-Holstein sind.  

(2) Das Land ist Aufgabenträger zur Erfüllung der Aufgaben des öffentlichen Schienenper-

sonennahverkehrs (SPNV) in Schleswig-Holstein. Den Kreisen und kreisfreien Städten 

obliegt als kommunale Aufgabenträger die Aufgaben- und Finanzverantwortung für den 

öffentlichen Straßenpersonennahverkehr und den übrigen öffentlichen Personennahver-

kehr (ÖSPV), der nicht Schienennahverkehr (SPNV) darstellt. 

(3) Gegenstand des Unternehmens NAH.SH ist die Koordination und die nachhaltige Wei-

terentwicklung der öffentlichen Mobilität in Schleswig-Holstein sowie die Planung, die Or-

ganisation und die Abwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Schles-

wig-Holstein. Zu den NAH.SH in diesem Zusammenhang obliegenden Aufgaben gehört 

es unter anderem, die kommunalen Aufgabenträger in Fragen der öffentlichen Mobilität 

zu unterstützen und zu beraten.  

(4) Zur Wahrnehmung dieser Unterstützungs- und Beratungsfunktion bietet NAH.SH den 

kommunalen Aufgabenträgern jeweils in Leistungspaketen zusammengefasste Leistun-

gen an, die dem Ziel der Förderung der öffentlichen Mobilität bzw. des öffentlichen Ver-

kehrs dienlich sind. Diese Leistungen können nach Maßgaben der nachfolgenden Rege-

lungen durch die kommunalen Aufgabenträger bei NAH.SH beauftragt werden.  
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§ 1 

Die einzelnen Leistungspakete 

(1) NAH.SH hat die von ihr den kommunalen Aufgabenträgern zur Verfügung zu stellenden 

Leistungen in einzelnen Leistungspaketen zusammengefasst. Die aktuell von NAH.SH 

vorgehaltenen Leistungspakete sind in dem als Anlage 1 beigefügten Verzeichnis aus-

gewiesen. NAH.SH beabsichtigt, die bestehenden Leistungspakete weiterzuentwickeln 

und weitere Leistungspakete zu entwickeln. Sobald diese den kommunalen Aufgaben-

trägern zur Verfügung gestellt werden sollen, wird NAH.SH die Leistungspakete in das 

als Anlage 1 beigefügte Verzeichnis aufnehmen und die kommunalen Aufgabenträger 

über das oder die neuen Leistungspakete informieren.  

(2) Der Inhalt und der Umfang der von NAH.SH nach Beauftragung des jeweiligen Leis-

tungspaktes zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus der jeweils für das Leistungs-

paket erstellten Leistungsbeschreibung. Die aktuell gültigen Leistungsbeschreibungen 

für die in der Anlage 1 beigefügten Übersicht verzeichneten Leistungspakete sind dieser 

Unterlage als Anhänge 1 und 2 beigefügt. 

(3) Sofern NAH.SH Änderungen in einer Leistungsbeschreibung vornimmt, wird NAH.SH 

die kommunalen Aufgabenträger hierüber durch in elektronischer Form erfolgenden 

Übersendung informieren. NAH.SH wird bei Neubeauftragungen durch kommunale Auf-

gabenträger die jeweils aktuelle Leistungsbeschreibung zugrunde legen. Auf bereits be-

auftragte Leistungspakete finden die geänderten Leistungsbeschreibungen nur nach Zu-

stimmung des jeweiligen kommunalen Aufgabenträgers Anwendung.  

§ 2 

Beauftragung und Kündigung der Leistungspakete 

(1) NAH.SH ist bereit, mit sämtlichen kommunalen Aufgabenträgern die von ihr vorgehalte-

nen Leistungspakete zu vereinbaren, soweit die bei NAH.SH vorhandenen Ressourcen 

hierfür ausreichen. Die Benennung der Leistungspakete stellt insoweit eine Aufforderung 

zur Angebotsabgabe (invitatio at offerendum) an die kommunalen Aufgabenträger dar.  

(2) Die Beauftragung eines Leistungspaketes durch einen kommunalen Aufgabenträger er-

folgt durch Abgabe eines schriftlichen Angebotes des jeweiligen kommunalen Aufgaben-

trägers an NAH.SH, gerichtet auf die Beauftragung mit der Erbringung der Leistungen 

des jeweiligen Leistungspaketes. Nach Eingang eines entsprechenden Angebotes prüft 

NAH.SH, ob die Annahme des Angebotes des kommunalen Aufgabenträgers unter Be-

rücksichtigung der von NAH.SH vorgehaltenen personellen und sächlichen Kapazitäten 

möglich ist und nimmt – bei positiver Feststellung – das Angebot des kommunalen Auf-

gabenträgers an. Reichen die sächlichen oder personellen Kapazitäten von NAH.SH ak-

tuell nicht aus, wird NAH.SH die zumutbaren Schritte unternehmen, um die notwendigen 

Kapazitäten bereitzustellen und dem betroffenen kommunalen Aufgabenträger den 
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Abschluss einer Vereinbarung über die Erbringung der Leistungsinhaltes des jeweiligen 

Leistungspaketes zu dem nächstmöglichen Zeitpunkt vorschlagen. Die Vereinbarung 

über das Leistungspaket kommt zu dem von NAH.SH vorgeschlagenen alternativen Ter-

min zustande, wenn der kommunale Aufgabenträger zustimmt.  

(3) Jede Beauftragung eines Leistungspaketes ist durch den kommunalen Aufgabenträger 

oder NAH.SH ordentlich mit einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten zum Ende eines 

Kalenderjahres möglich, frühestens zum Ende des auf die Beauftragung folgenden Ka-

lenderjahres, sofern nicht in den Regelungen zum jeweiligen Leistungspaket andere 

Fristen bestimmt sind. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem 

Grund bleibt unberührt.  

(4) Die Kündigung der Beauftragung eines Leistungspakets durch einen oder mehrere kom-

munale Aufgabenträger berührt die Wirksamkeit der Beauftragung durch andere Aufga-

benträger nicht. 

§ 3 

Leistungserbringung durch NAH.SH 

(1) Nach erfolgter Beauftragung eines Leistungspaketes erbringt NAH.SH gegenüber dem 

kommunalen Aufgabenträger die in dem Leistungspaket beschriebenen Leistungen in 

einer dem jeweiligen Stand der Technik entsprechenden Qualität unter Beachtung der 

für die Leistungserbringung geltenden rechtlichen Vorgaben.  

(2) NAH.SH wird die in dem jeweiligen Leistungspaket beschriebenen Leistungen zeitnah 

unter Berücksichtigung der sich aus sachlichen Gründen ergebenden Vorgaben, der von 

NAH.SH vorgehaltenen personellen und sachlichen Ressourcen und der zeitlichen Be-

darfe anderer kommunaler Aufgabenträger, die dieses oder andere Leistungspakete be-

auftragt haben, erbringen.  

(3) NAH.SH wird bei Erbringung der Leistungen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit berücksichtigen und zur Verfügung stehende Rationalisierungs- und Sy-

nergiepotentiale im zumutbaren Umfang nutzen.  

(4) NAH.SH wird die von ihr in den einzelnen Leistungspaketen geschuldeten Leistungen in 

der Regel mit eigenem Personal erbringen. Sie ist berechtigt, dritte Personen in die Leis-

tungserbringung einzuschalten, wenn die Leistungserbringung eine besondere von 

NAH.SH nicht vorgehaltene fachliche Expertise erfordert oder die Einschaltung dritter 

Personen aus Kapazitätsgründen notwendig ist. NAH.SH wird ausschließlich ausrei-

chend fachkundige und zuverlässige Personen in die Leistungserbringung einschalten. 

Sie wird die von ihr eingeschalteten Personen schriftlich zur Vertraulichkeit verpflichten, 

soweit es sich bei den eingeschalteten Personen nicht um solche handelt, die von Berufs 
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wegen zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Der kommunale Aufgabenträger ist bei 

Vorliegen sachlicher Gründe berechtigt, dem Einsatz dritter Personen im Rahmen der 

Leistungserbringung zu widersprechen.  

§ 4 

Vertraulichkeit 

(1) NAH.SH wird die von ihr im Rahmen der Leistungserbringung eingesetzten Personen 

auf die Wahrung der Vertraulichkeit personenbezogener Daten im Sinne von Art. 5 Abs. 

1 lit. f DSGVO verpflichten, zu denen diese im Rahmen ihrer Tätigkeit Zugang oder 

Kenntnis erhalten. Personenbezogene Daten sind danach so zu verarbeiten, dass stets 

die Vertraulichkeit und Integrität der Daten gewährleistet ist. NAH.SH und die von ihr 

eingesetzten Personen sind nur berechtigt, personenbezogene Daten in dem Umfang 

und in der Weise zu verarbeiten, wie dies zur Erfüllung der NAH.SH übertragenen Auf-

gaben erforderlich ist.  

(2) Die Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit von personenbezogenen Daten be-

zieht sich sowohl auf Daten von Mitarbeitern des jeweiligen kommunalen Aufgabenträ-

gers wie auch auf sonstige Dritte, von denen NAH.SH oder die von NAH.SH bei der 

Leistungserbringung eingesetzten Personen aufgrund ihrer Tätigkeit für den kommuna-

len Aufgabenträger Kenntnis erlangen. Dies gilt auch für betriebliche Daten, von denen 

NAH.SH oder die von NAH.SH eingesetzten Personen aus Anlass ihrer Tätigkeit für den 

kommunalen Aufgabenträger Kenntnis erlangt haben.  

(3) Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt auch über die Beendigung des jeweiligen Leis-

tungspaketes hinaus fort.  

§ 5 

Mitwirkungspflichten des kommunalen Aufgabenträgers 

(1) Der Erfolg der Leistungserbringung durch NAH.SH setzt eine zeitgerechte, fachlich kom-

petente Mitwirkung des kommunalen Aufgabeträgers voraus.  

(2) Der kommunale Aufgabenträger benennt gegenüber NAH.SH nach erfolgter Beauftra-

gung einen für das Leistungspaket zuständigen fachlichen Ansprechpartner einschließ-

lich eines Vertreters unter Angabe der Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, etc.), unter denen 

die Kontaktpersonen für NAH.SH erreichbar ist, sowie die Zeiten von dessen Erreichbar-

keit. Personelle Wechsel der Kontaktperson teilt der kommunale Aufgabenträger 

NAH.SH unverzüglich mit.  
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(3) Der kommunale Aufgabenträger ist verpflichtet, NAH.SH die für die Erbringung der Leis-

tungen nach dem jeweiligen Leistungspaket erforderlichen Informationen und Zuarbeiten 

auf Anforderung von NAH.SH unverzüglich zur Verfügung zu stellen bzw., sollten der 

Zurverfügungstellung Hinderungsgründe entgegenstehen, NAH.SH hierüber unverzüg-

lich zu informieren.  

(4) Sofern die Erbringung einzelner Teile der Leistungen eines Leistungspaketes der vorhe-

rigen Zustimmung des kommunalen Aufgabeträgers bedürfen und die nach Abs. (2) be-

nannte Kontaktperson oder deren Vertreter die Zustimmung nicht erteilen dürfen, wird 

der kommunale Aufgabenträger NAH.SH hierauf ausdrücklich hinweisen. In diesem Fall 

wird der kommunale Aufgabenträger dafür Sorge tragen, dass erforderliche Zustimmun-

gen nach entsprechender Aufforderung durch NAH.SH unverzüglich erteilt werden bzw. 

NAH.SH über die der Erteilung der Zustimmung entgegenstehenden Hinderungsgründe 

unverzüglich informiert wird.  

(5) Der kommunale Aufgabenträger ermöglicht NAH.SH den für die Erbringung der Leistun-

gen nach dem Leistungspaket erforderlichen Zugang zu den Ressourcen des kommu-

nalen Aufgabenträgers, soweit dies rechtlich zulässig und dem kommunalen Aufgaben-

träger zumutbar ist.  

(6) Soweit die Leistungserbringung es erfordert, dass der kommunale Aufgabenträger Er-

klärungen gegenüber Dritten abgibt oder sonstige Handlungen gegenüber Dritten vor-

nimmt, wird er nach entsprechender Aufforderung durch NAH.SH die erforderlichen Er-

klärungen abgeben oder Handlungen vornehmen und NAH.SH hierüber unverzüglich in 

Kenntnis setzen. Über bestehende Hinderungsgründe sowie die zur Beseitigung der Hin-

derungsgründe erforderlichen Maßnahmen wird der kommunale Aufgabenträger 

NAH.SH unverzüglich informieren.   

(7) NAH.SH ist grundsätzlich nicht berechtigt, rechtlich bindende Erklärungen für den kom-

munalen Aufgabenträger gegenüber Dritten abzugeben. Dies schließt es nicht aus, dass 

der kommunale Aufgabenträger NAH.SH für einzelne Rechtsakte oder Gruppen von 

Rechtsakten zur rechtlichen Vertretung des kommunalen Aufgabenträgers durch geson-

derte Erklärung bevollmächtigt.  

§ 6 

Aktenführung 

(1) NAH.SH führt die im Rahmen der ordnungsgemäßen Erbringung der in dem jeweiligen 

Leistungspaket zu erbringenden Leistungen erforderlichen Akten in elektronischer Form.  

(2) Dem kommunalen Aufgabenträger steht nach vorheriger Ankündigung zu den üblichen 

Geschäftszeiten ein Recht auf Einsicht in die von NAH.SH im Zusammenhang mit der 



 

6/8 

Leistungserbringung geführten Akten zu, das – nach Wahl von NAH.SH – in den Be-

triebsräumen von NAH.SH oder in den Räumen des kommunalen Aufgabenträgers 

wahrzunehmen ist.  

(3) Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses über ein Leistungspaket wird NAH.SH dem 

kommunalen Aufgabenträger eine elektronische Kopie der von ihr über die Leistungser-

bringung geführten Akten auf elektronischem Weg zur Verfügung stellen. Das Recht von 

NAH.SH zur Verwahrung der Akten auch über die Beendigung des Vertragsverhältnis-

ses hinaus bleibt unberührt.  

§ 7 

Vergütung 

(1) Die Vergütung der von NAH.SH erbrachten Leistungen durch den kommunalen Aufga-

benträger erfolgt nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen. 

(2) NAH.SH errechnet für die in dem jeweiligen Leistungspaket zu erbringenden Leistungen 

einen auf das Kalenderjahr bezogenen Pauschalpreis auf der Grundlage des von 

NAH.SH kalkulierten Personal- und Materialeinsatzes pro Kalenderjahr sowie unter Be-

rücksichtigung eines angemessenen Risikozuschlags. Die Kalkulationsgrundlage ein-

schließlich der bei der Kalkulation berücksichtigten Faktoren wird als Anlagen zu dem 

jeweiligen Leistungspaket vereinbart. Die für den Einsatz dritter Personen i.S.v. § 3 Abs. 

(4) entstehenden Kosten sollen den kommunalen Aufgabenträgern in Rechnung stellen. 

(3) Der kommunale Aufgabenträger zahlt an NAH.SH nach erfolgter Beauftragung für jeden 

angefangenen Kalendermonat des Beauftragungszeitraums ein Zwölftel des nach Abs. 

1 kalkulierten kalenderjährlichen Betrages jeweils zum dritten Werktag eines Kalender-

monats durch Überweisung auf ein von NAH.SH anzugebendes Konto bei einem Kredit-

institut oder einer Sparkasse im Inland.  

(4) Nach Ende eines Kalenderjahres prüft NAH.SH, ob sich eine Veränderung der Kalkula-

tionsgrundlagen ergeben hat. Derartige Änderungen können z.B. darin bestehen, dass 

sich die der Kalkulation zugrunde gelegten tariflichen Vergütungen der eingesetzten Mit-

arbeiter (auf der Grundlage des TV-L) verändert haben, dass ein umfangreicherer Per-

sonaleinsatz für die Leistungserbringung notwendig geworden ist oder das weitere kom-

munale Hoheitsträger das Leistungspaket beauftragt haben sich deshalb die kalkulierten 

Kosten auf eine größere Anzahl von Vertragspartnern verteilt. Auf der Grundlage der für 

das zurückliegende Kalenderjahr aktualisierten Kalkulation erstellt NAH.SH soweit mög-

lich bis zum Ende des ersten Quartals des Folgejahres eine Schlussabrechnung für das 

vorangegangene Kalenderjahr unter Berücksichtigung der von dem kommunalen Aufga-

benträger nach Abs. 2 gezahlten Abschläge. Nachzahlungen sind durch den kommuna-

len Aufgabenträger unverzüglich an NAH.SH zu leisten. Ergeben sich eine Überzahlung 
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durch den kommunalen Aufgabenträger, wird diese mit den Zahlungsansprüchen von 

NAH.SH für das laufende Jahr verrechnet.  

(5) Zeigt sich während eines laufenden Kalenderjahres, dass eine Anpassung der Kalkula-

tion erforderlich wird, ist NAH.SH berechtigt, die Anpassung auch unterjährig vorzuneh-

men. Ergibt sich aus der aktualisierten Kalkulation ein höherer Pauschalbetrag, ist 

NAH.SH berechtigt, die Höhe der monatlichen Abschlagszahlungen mit Wirkung für die 

Zukunft entsprechend anzupassen.  

(6) Für die Leistungserbringung durch NAH.SH eventuell anfallende Umsatzsteuer stellt 

NAH.SH dem kommunalen Auftraggeber in Rechnung.  

§ 8 

Haftung 

Die Haftung sowohl von NAH.SH als auch des jeweiligen kommunalen Aufgabenträgers 

für eigenes Verhalten sowie für das Verhalten von Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen 

ist auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Fehlverhalten beschränkt. Die Haftungsbe-

schränkung nach Satz 1 gilt nicht für Ansprüche wegen der Verletzung von Leben, Kör-

per oder Gesundheit.  

§ 9 

Prüfungsrechte 

(1) Die für die Haushaltsprüfung des jeweiligen kommunalen Aufgabenträgers zuständigen 

Stellen sind berechtigt, im Rahmen der Leistungserbringung durch NAH.SH, die sich auf 

die Leistungserbringung beziehenden Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterla-

gen, auch solche in elektronischer Form, in den Geschäftsräumen von NAH.SH einzu-

sehen.  

(2) NAH.SH ist verpflichtet, die nach Abs. (1) erforderlichen vollständigen Akten bzw. die 

gespeicherten Daten den für die Haushaltsprüfung zuständigen Stellen für Prüfzwecke 

bereitzuhalten und ihnen Einsicht zu gewähren.  

(3) NAH.SH unterrichtet die für die Haushaltsprüfung zuständigen Stellen des jeweiligen 

kommunalen Aufgabenträgers unverzüglich über außergewöhnliche Sachverhalte bei 

der Erbringung der Leistungen aus dem jeweiligen Leistungspaket.  
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§ 10 

Schlussbestimmungen 

(1) Änderungen oder Ergänzungen der Vereinbarung über die Erbringung eines Leistungs-

paketes bedürfen der Schriftform. Gleiches gilt für die einvernehmliche Aufhebung oder 

Kündigung einer Vereinbarung über die Erbringung eines Leistungspaketes.  

(2) Sollten die Regelungen eines Leistungspaketes oder einzelner vorstehender Regelun-

gen unwirksam sein oder werden, berührt dies die Vereinbarung über das Leistungspa-

ket im Übrigen nicht. Die Vertragsparteien der Vereinbarung über das Leistungspaket 

werden die unwirksame Regelung in einem solchen Fall durch eine wirksame Regelung 

ersetzen, die dem mit der unwirksamen Regelung verbundenen Ziel bei wirtschaftlicher 

Betrachtung am nächsten kommt. Entsprechendes gilt bei Lücken im Vertrag.  
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Anlage 1 zu den Rahmenbedingungen für die Leistungserbringung der NAH.SH GmbH 

an kommunale Aufgabenträger für den öffentlichen Straßenpersonenverkehr und den 

nicht schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehr (ÖSPV) 

vom 10.03.2025 

 

• Anhang 01: Leistungspaket Verkehrswirtschaft und Verkehrsplanung inkl. 

Kostenaufteilung 

 

• Anhang 02: Leistungspaket Koordinationsstelle Fachkräftemangel 
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Vereinbarung 

über die 

Erbringung von Unterstützungs- und Beratungsleistungen 

auf dem Gebiet 

Durchführung wettbewerblicher oder direkter Vergabeverfahren  

und Bearbeitung von verkehrswirtschaftlichen und planerischen Fragestellungen  

für Verkehrsleistungen 

 

zwischen 

der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH, Raiffeisenstraße 1, 24103 Kiel,  

- im Folgenden: NAH.SH –  

und 

…………………….. 

- im Folgenden: Kommunaler Aufgabenträger – 

 

Teil 1 

Beauftragung 

 

1. Der kommunale Aufgabenträger beauftragt NAH.SH mit der Erbringung von Unterstüt-

zungs- und Beratungsleistungen für die Durchführung wettbewerblicher oder direkter 

Vergabeverfahren für Verkehrsleistungen und die Beratung zu diversen vergabe- oder 

verkehrsvertraglichen Fragen im Anschluss an wettbewerbliche oder direkte Vergabe-

verfahren.  

 

2. Die Erbringung der o.g. Leistung erfolgt auf der Grundlage der Rahmenbedingungen für 

die Leistungserbringung der NAH.SH GmbH an kommunale Aufgabenträger für den öf-

fentlichen Straßenpersonenverkehr und den nicht schienengebundenen öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖSPV) vom 10.03.2025. Die dortigen Bestimmungen sind Be-

standteil dieser Vereinbarung, sofern in dieser Vereinbarung nichts Abweichendes ge-

regelt ist.  
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3. Der von NAH.SH in Erfüllung der Verpflichtung aus dieser Vereinbarung zu erbringende 

Leistungsumfang ergibt sich aus Teil 2 dieser Vereinbarung. Eine Änderung, insbeson-

dere eine Erweiterung des Leistungsumfanges ist nur nach Maßgabe der Bestimmun-

gen in den Rahmenbedingungen möglich.  

 

Teil 2 

Inhalt des Leistungspaketes 

 

1.  Verkehrswirtschaftliche Unterstützung 

a. Durchführung wettbewerbliche oder direkte Vergabeverfahren für ÖSPV-
Verkehrsleistung (Komplettpaket): 

NAH.SH berät den Kreis in dem folgenden Leistungsumfang:  
 

Nr. Tätigkeit 

1 
Erstellung und Veröffentlichung der Vorabbekanntmachung (frühestens 
27 Monate vor geplanter Betriebsaufnahme) 

2 
Bewertung und Erarbeitung einer Handlungsempfehlung zum Umgang mit 
eigenwirtschaftlichen Anträgen sofern gegeben 

3 
Erstellung der Vergabeunterlagen inkl. Vorlage eines Eckpunktepapiers für 
die politische Abstimmung sofern gewünscht 

4 Juristische Prüfung der Vergabeunterlagen 

5 
Erstellung und Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung (12 Monate 
nach Veröffentlichung der Vorabbekanntmachung) 

6 Berechnung eines Erwartungswertes 

7 Bereitstellung einer Vergabeplattform für das Vergabeverfahren 

8 
Antworten auf Rückfragen und sofern gegeben Rügen zu allen Zeiten im lau-
fenden Verfahren 

9 
Angebotsauswertung und Erarbeitung von Rückfragen an die Bieter inkl. Er-
stellen einer Vergabeempfehlung 

10 
Erstellen von Schreiben zur Information unterlegener Bieter und des obsie-
genden Bieters (Zuschlag, mindestens 12 Monate vor Betriebsaufnahme) 

11 Laufende Führung des Vergabevermerks 

12 Erstellung und Veröffentlichung der Vergabebekanntmachung 

13 
Organisation und Durchführung von Evaluierungsgesprächen im Anschluss 
an das Vergabeverfahren sofern gewünscht 

 

Die letztverantwortliche Freigabe ist dabei immer durch den kommunalen Aufgabenträger 

als Auftraggeber vorzunehmen. Für alle genannten Dokumente bzw. Verfahrensschritte 

werden Vorschläge und Handlungsempfehlungen durch NAH.SH angefertigt und sofern 

vom kommunalen Auftraggeber gewünscht auch veröffentlicht.  

Erfolgt/en für das/die gegenständliche/n Linienbündel keine wettbewerbliche/n, sondern 

Direktvergabe/n, entfallen einzelne Schritte und der dargelegte Zeitplan wird verkürzt 

(i.d.R. insgesamt 18 Monate Bearbeitungszeit bis zur Betriebsaufnahme) angewendet. 
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b. Beratung zu diversen Vergaben oder verkehrsvertraglichen Fragen im Anschluss 

an/ohne Bezug zu wettbewerblichen oder direkten Vergabeverfahren: 

NAH.SH unterstützt den kommunalen Aufgabenträger bei Fragen rund um die Etablie-

rung der im Verkehrsvertrag festgelegten Regelungen und Vorgänge sowie während des-

sen Laufzeit. Außerdem unterstützt NAH.SH den kommunalen Aufgabenträger auf An-

frage bei verkehrswirtschaftlichen Fragestellungen und Aufträgen, die keinen oder nur 

einen indirekten Zusammenhang zum Verkehrsvertrag haben. Dies können beispiels-

weise die Ausschreibung von Gutachterleistungen für Regionale Nahverkehrspläne, Gut-

achten zur Antriebstechnik im ÖSPV oder die Moderation eines Prozesses sein. 

 

2. Angebotsplanung 

a.  Unterstützung/Übernahme von Planung Leistungsangebot im Rahmen von Vergabever-

fahren 

NAH.SH bereitet ein Vergabeverfahren planerisch vor und führt es für den kommunalen 

Aufgabenträger durch. NAH.SH nutzt in diesem Fall eigenständig ihre Fahrplansoftware 

(derzeit: „Planmatrik“), um die Fahrpläne des für die Ausschreibung oder Direktvergabe 

vorgesehenen Linienbündels zu importieren und Daten für die Vorabbekanntmachung, 

Bekanntmachung und die Vergabeunterlagen zu erstellen. Sofern der kommunalen Auf-

gabenträger dies wünscht, bildet NAH.SH Änderungen des Fahrplanangebots, der Kapa-

zitäten oder der Fahrzeugqualitäten ab und vollzieht diese hinsichtlich der Auswirkungen 

auf die Angebotslegung bis zur Ebene der Umlaufbildung nach. 

NAH.SH erbringt für den kommunalen Aufgabenträger in enger Abstimmung dem folgen-

den Leistungsumfang: 

 

Nr. Tätigkeit 

1 Import/Aktualisierung der Fahrplandaten in einer Fahrplansoftware (derzeit: 
„Planmatrik“) inklusive Topographie 

2 Erstellung einer Schülermatrix auf Basis der Fahrkartenverkäufe 

3 Abgleich und ggf. Anpassung der Kapazitäten/Linienwegen mit den Ver-
kehrsströmen in der Schülermatrix 

4 Zuordnung und ggf. Anpassung von Fahrzeugqualitäten für einzelne Fahrpl-
anfahrten 

5 Erstellung einer Musterumlaufplanung, ggf. mit Erarbeitung von Verbesse-
rungsvorschlägen bei ineffizientem Fahrzeugeinsatz 

6 Bereitstellung von Daten (Fahrplankilometer/Fahrplanstunden/Fahrzeug-
mengen u.Ä.) anhand der Daten in einer Fahrplansoftware (derzeit: „Plan-
matrik“) 
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7 Bereitstellung von Fahrplänen und Linienverlaufsplänen in verschiedenen 
allgemein anerkannten Datenformaten (z.B. PDF, Excel, VDV 252 u.W.) für 
das Vergabeverfahren 

8 Bearbeitung von Rügen und Rückfragen zum Fahrplanangebot inklusive Si-
mulation von Änderungen und deren Auswirkungen bis zur Ebene der Um-
laufbildung 

9 Bereitstellung der Fahrpläne für den Auftraggeber 

10 Darstellung von Änderungen im Rahmen der Betriebsvorbereitung und Ab-
schätzung deren Auswirkungen auf das Betriebsprogramm 

 

b. Unterstützung/Übernahme von Planung Leistungsangebot im Anschluss an Vergabever-

fahren oder ohne Bezug zu Vergabeverfahren: 

NAH.SH kann die Verkehrsleistung eines Linienbündels fortlaufend in einer Fahrplansoft-

ware (derzeit: „Planmatrik“) abbilden; hierfür muss der kommunale Aufgabenträger sie 

regelmäßig über Angebotsveränderungen informieren. Die von NAH.SH gelieferte Indi-

kation für die Auswirkungen von Angebotsänderungen kann dazu dienen, die Angaben 

der Verkehrsunternehmen zu plausibilisieren oder politische Entscheidungen vorzuberei-

ten. Unter Voraussetzung einer kontinuierlichen Fahrplanpflege können z.B. auch aktu-

elle Aushangfahrpläne bereitgestellt werden. Aufgrund ihres planerischen Wissens kann 

NAH.SH bspw. Vorschläge dazu erarbeiten, wie „im Kleinen“ bei Herausforderungen im 

aktuellen Fahrplanangebot reagiert werden kann oder wie langfristige strategische Ziele 

bei der Weiterentwicklung des Angebots erreicht werden können. 

Teil 3 

Finanzierung 

1. Der für die Ermittlung des nach § 7 Abs. (2) der Rahmenbedingungen der Vergütung 

zugrunde zu legende Pauschalpreis wird nachfolgenden Grundsätzen festgelegt:  

a) Unter der Annahme, dass mindestens fünf kommunale Aufgabenträger das Leis-

tungspaket beauftragen, sind für die Erbringung der in dem Leistungspaket vorge-

sehene Leistungen insgesamt 2,8 Vollzeitäquivalente bzw. eine entsprechende An-

zahl von Teilzeitkräften (im Folgenden: Vollzeitäquivalente VZÄ) erforderlich, die von 

NAH.SH vorgehalten werden müssen. Die entsprechenden Mitarbeiter sind mindes-

tens in die Entgeltgruppe E11 zum TV-L einzugruppieren und nach Maßgabe des 

TV-L einzustufen. Hieraus errechnet sich für das Kalenderjahr 2025 (mit Stand De-

zember 2025) ein Personal- und Sachkostenaufwand von ca. 305.200 Euro (zzgl. 

USt.).  

b) In die Kalkulation werden darüber hinaus einmalige Implementierungskosten in 

Höhe von 126.000 Euro (zzgl. USt.) und jährlich fortlaufende Kosten für die Nutzung 
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einer Verkehrsplanungssoftware in der tatsächlich anfallenden Höhe eingestellt. Sie 

betragen zur Zeit: 20.000 Euro (zzgl. USt.). 

c) Die sich aus der Summe von Personal- und Sachkosten gemäß lit. a) und Imple-

mentierungs- und Softwarevorhaltekosten gemäß lit. b) ergebenden prognostizier-

ten Gesamtkosten von 431.200 Euro (zzgl. USt.) für das Jahr 2025 und 325.200 

Euro (zzgl. USt.) in den Folgejahren (Stand 2025) werden auf die kommunalen Auf-

gabenträger, die das Leistungspaket beauftragt haben, nach Maßgabe der Einwoh-

nerzahlen (Stand jeweils Beginn des Kalenderjahres, in dem die Beauftragung er-

folgt) anteilig aufgeteilt.  

d) Jeweils zum Ende des Kalenderjahres prüft NAH.SH die Aktualität der Kalkulation 

unter Zugrundelegung des Umfangs des im maßgeblichen Kalenderjahr für die Er-

bringung der Leistungen nach dem Leistungspaket erforderlichen Personaleinsatzes 

einschließlich der tatsächlichen Eingruppierung und Einstufung sowie der Angemes-

senheit des Sachkostenanteils sowie der Kosten für die Nutzung der Verkehrspla-

nungssoftware und erstellt auf dieser Grundlage eine Kalkulation des Pauschalbe-

trages für das nachfolgende Jahr nach Maßgabe von § 7 Abs. (4) der Rahmenbe-

dingungen und teilt dem kommunalen Aufgabenträger eventuelle Veränderungen 

des auf ihn entfallenden Kostenanteils unter Beifügung der Nachkalkulation mit.  

2. Beauftragen weitere kommunale Aufgabenträger NAH.SH mit der Erbringung von Leis-

tungen des vertragsgegenständlichen Leistungspaketes wird NAH.SH die hierfür erfor-

derlichen zusätzlichen Personal- und Sachkosten in entsprechender Anwendung der 

Bestimmungen unter Ziffer 1 lit. a) und b) ermitteln, den sich ergebenden Betrag nach 

Maßgabe von Ziffer 1 lit. c) auf die kommunalen Aufgabenträger, die das Leistungspaket 

beauftragt haben, verteilen und den kommunalen Aufgabenträgern den jeweils auf sie 

entfallenden Kostenanteil mitteilen.  

 

Teil 4 

Sonstige Bestimmungen 

1. Die Kündigung des Leistungspaketes durch den kommunalen Aufgabenträger richtet sich 

nach § 2 Abs. (3) der Rahmenbedingungen, sowie den nachstehend formulierten Best-

immungen.  

a) Kommt es aufgrund des Beitritts eines weiteren kommunalen Aufgabenträgers er-

forderlichen Anpassung der Kosten gemäß Teil 3, Ziffer 2 zu einer Erhöhung des auf 

den einzelnen kommunalen Aufgabenträger entfallenden Kostenanteils um mehr als 

20 % gegenüber dem Jahreswert vor der Neuverteilung, ist der jeweilige kommunale 

Aufgabenträger berechtigt, diese Vereinbarung mit einer Frist von drei Monaten 
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ordentlich zu kündigen. Die Wirksamkeit der Kündigung setzt voraus, dass diese 

spätestens 12 Wochen nach Mitteilung der Erhöhung durch NAH.SH an den kom-

munalen Aufgabenträger NAH.SH zugeht.  

b) Entsprechendes gilt nach Kündigung eines oder mehrerer kommunaler Aufgaben-

träger und einer dadurch hervorgerufenen Änderung des Kostenanteils des kommu-

nalen Aufgabenträgers.  

c) NAH.SH ist zur Kündigung der Beauftragungen gegenüber dem kommunalen Auf-

gabenträger mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten berechtigt, sofern sich die 

Zahl der kommunalen Aufgabenträger, die das Leistungspaket beauftragt haben, auf 

unter zwei reduziert hat. Die Kündigung muss innerhalb von zwölf Wochen nach 

Wirksamwerden der entsprechenden Reduktion ausgesprochen werden.  

2. Der jeweilige kommunale Aufgabenträger vereinbart zu Beginn eines Kalenderjahres mit 

NAH.SH, in welchen Projekten und Themen und in welchem Umfang NAH.SH den kom-

munalen Aufgabenträger unterstützen und beraten soll und legen dies in einem aufga-

benträgerbezogenen Arbeitsplan fest. Änderungen des Arbeitsplanes bedürfen der Zu-

stimmung sowohl von NAH.SH als auch des kommunalen Aufgabenträgers.  

3. Die Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft.  

4. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus der Beauftragung von Leistungen nach Maßgabe die-

ser Vereinbarung und der in dieser Vereinbarung in Bezug genommene Rahmenbedin-

gungen ist Kiel.  

 

Kiel, den           ……………, den ……………….. 

 

 
   

Nahverkehrsverbund 
Schleswig-Holstein GmbH 

 Kommunaler Aufgabenträger 

 



Berücksichtigung Anteile Anhang 01 mit Aufteilungsschlüssel (zzgl. USt.)

Gesellschafter Einwohner Anteil Kosten 2025 Kosten Folgejahr

SL-FL 206.442                21% 89.286 €       67.337 €                 

NF 170.331                17% 73.668 €       55.559 €                 

RD-ECK 279.735                28% 120.985 €     91.244 €                 

OH 204.730                21% 88.546 €       66.779 €                 

HEI 135.757                14% 58.715 €       44.281 €                 

Gesamt 996.995                100% 431.200 €     325.200 €              
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Vereinbarung 

über die 

Erbringung von Unterstützungs- und Beratungsleistungen 

der Koordinationsstelle Fachkräftemangel 

zwischen 

der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH, Raiffeisenstraße 1, 24103 Kiel,  

- im Folgenden: NAH.SH –  

und 

…………………….. 

- im Folgenden: Kommunaler Aufgabenträger – 

 

Teil 1 

Beauftragung 

1. Der kommunale Aufgabenträger beauftragt NAH.SH mit der Erbringung von Unterstüt-

zungs- und Beratungsleistungen durch die Koordinationsstelle Fachkräftemangel. 

2. Die Erbringung der o.g. Leistung erfolgt auf der Grundlage der Rahmenbedingungen 

für die Leistungserbringung NAH.SH GmbH an kommunale Aufgabenträger für den 

öffentlichen Straßenpersonenverkehr und den nicht schienengebundenen öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖSPV) vom 10.03.2025. Die dortigen Bestimmungen sind Be-

standteil dieser Vereinbarung, sofern in dieser Vereinbarung nichts Abweichendes ge-

regelt ist.  

3. Der von NAH.SH in Erfüllung der Verpflichtung aus dieser Vereinbarung zu erbrin-

gende Leistungsumfang ergibt sich aus Teil 2 dieser Vereinbarung. Eine Änderung, 

insbesondere eine Erweiterung des Leistungsumfanges ist nur nach Maßgabe der 

Bestimmungen in den Rahmenbedingungen möglich.  
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Teil 2 

Inhalt des Leistungspaketes 

 

1. Erarbeitung einer Strategie 

Erarbeitung einer Strategie für eine strukturierte Befassung mit dem Thema u.a. bestehend 

aus einer 

• Vorgeschalteten Rollenklärung zur Identifikation von Tätigkeitsfeldern der schleswig-hol-

steinischen Aufgabenträger für den ÖSPV (im Folgenden AT) unter Berücksichtigung von 

Vorüberlegungen und Herangehensweisen in anderen Regionen. 

• Erarbeitung, Aufbereitung und Bewertung von Best-Practices für die AT u.a. durch Eva-

luierung von bereits durchgeführten Maßnahmen von Verkehrsunternehmen vor Ort oder 

in anderen Regionen/Verbünden. 

• Erarbeitung weiterer Maßnahmen und Bewertung der jeweiligen Umsetzbarkeit (bspw. 

Kampagne zur Attraktivierung des Berufsbilds im Fahrdienst, Unterstützung bei der Or-

ganisation von Werbeveranstaltungen im Ausland in Kooperation mit den Außenhandels-

kammern oder Organisation von „Kümmerern“ oder „Paten“ zur Integration von Geflüch-

teten und Menschen aus dem Ausland bei kleineren Unternehmen). 

Im Rahmen dieses Aufgabenfeldes werden die folgenden Bestandteile konkretisiert und wei-

terentwickelt, woraus sich Änderungen an dem weiteren genannten Leistungsumfang ergeben 

können. 

Dieses Aufgabenfeld fällt nach Abschluss der strategischen Vorarbeit weg und wird durch das 

folgende Aufgabenfeld, also die Umsetzung der in der Strategie erarbeiteten Ansätze ersetzt. 

 

2. Umsetzung der Strategie 

Dieses Aufgabenfeld ersetzt das vorangegangene Aufgabenfeld und besteht daraus, die in 

der Strategie erarbeiteten und am Ende einer Priorisierung identifizierten Maßnahmen umzu-

setzen. 

 

3. Umsetzung erster Maßnahmen 

Gemeinsam mit den AT und den jeweiligen Fachabteilungen in den Verbünden können bereits 

die folgenden Maßnahmen ergriffen werden: 

1. Erarbeitung, Weiterentwicklung und Vorhaltung von Standardvertragsbestandteilen 

für neu vergebene öffentliche Dienstleistungsaufträge. Hier können bereits begon-

nene Vorarbeiten bspw. zu Anforderungen an die Ausbildung (Ausbildungsquote), 

einer Ausbildungsprämie (zusätzliche Vergütung von weiteren abgeschlossenen 

Ausbildung) oder dem Monitoring (zu Personal) fortgesetzt werden. Darüber hinaus 

sind weitere Vertragsbestandteile auf ihren Anpassungsbedarf zu prüfen (bspw. die 

Regelungen zur Fortschreibung). 
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2. Anstoßen und Koordinieren eines Prozesses zur Grobkonzeption von (übergreifen-

den) mittel- und längerfristigen Konsolidierungsmaßnahmen im Angebot für den Fall 

von anhaltenden, flächendeckenden personalbedingten Ausfällen. 

 

4. Erarbeitung und Durchführung eines landesweiten Monitorings des Fachkräfte-

mangels und der damit verbundenen Auswirkungen 

Um dem Fachkräftemangel qualifiziert entgegenwirken zu können, ist eine Datenbasis zur Be-

messung und zum Monitoring der aktuellen Problemlage erforderlich.  Dazu ist es zielführend, 

Verbundgrenzen überschreitend Informationen zu bündeln und damit dauerhaft den Status 

quo und in die Zukunft gewandt die Entwicklung des Fachkräftemangels zu erfassen und ab-

zuschätzen.  

Da eine Reportinganforderung der AT gegenüber den Verkehrsunternehmen in den Verkehrs-

verträgen bisher nicht besteht, ist zunächst ein Reportingformat abzustimmen und anschlie-

ßend dessen Umsetzung voranzutreiben. 

 

5. Vernetzung mit/von relevanten Akteuren 

Zentrale Akteure in SH im Umgang mit dem Fachkräftemangel und den Folgen daraus sind 

die AT, die Verkehrsunternehmen (VU) und Verbünde. Zu all diesen Parteien sind durch die 

Koordinierungsstelle Schnittstellen zu entwickeln. 

• AT: Regelmäßiger Bericht in den Verbundausschuss und einen je nach Interesse aus 

dem Kreis der Aufgabenträger einzurichtenden gesonderten Arbeitskreis zum Thema 

Personal. (quartalsweise) 

• Verkehrsunternehmen: Austausch über den (verstetigten) Phönix Arbeitskreis Personal, 

den Phönix-Lenkungskreis oder ein vergleichbares Format. (monatlich) 

• Verbünde (regional): Gemeinsam mit dem hvv werden bereits mehrere inhaltliche 

Stränge bearbeitet. Dazu existiert ein Regeltermin auf Arbeitsebene, sowie die Vereinba-

rung, dass sich hvv und NAH.SH gegenseitig zu Terminen einladen, bzw. sich über Er-

gebnisse von Terminen austauschen. (monatlich) 

• Verbünde (national): Bisher unregelmäßig stattfindender Arbeitskreis mit anderen Aufga-

benträgern und Verbünden sowie eine Teilnahme an Sitzungen von bundesweiten Inte-

ressenverbänden (BAG ÖPNV oder als Gast bei der BSN). (mehrmals im Jahr) 

• Institutionen/Unternehmen außerhalb der Branche: Das Vorhalten von Erstinformationen 

und Vernetzen von Akteuren, bspw. zwischen Rekrutierungs-Unternehmen und VU (Bsp. 

„skillution“) oder den VU und der Bundeagentur für Arbeit kann Hürden beim Ergreifen 

von Maßnahmen abbauen. (anlassbezogen) 

 

6. Adressieren und Hinwirken auf Änderungen von politischen oder rechtlichen Rah-

menbedingungen 
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Die Gewinnung und Qualifizierung von Fachkräften werden in vielen Teilbereichen durch struk-

turelle Rahmenbedingungen eingeschränkt. Gemeinsam mit weiteren Akteuren innerhalb 

(bspw. Unternehmen oder Verbände) oder außerhalb der Branche (bspw. Bundesagentur für 

Arbeit oder IHK) kann auf Landes- und Bundesebene auf eine Änderung von Rahmenbedin-

gungen hingewirkt werden.  

Ansätze sind hier beispielsweise die Altersgrenze für die Funktionsausbildung zum Busfahrer 

bei 18 Jahren und das Schulabgangsalter bei Hauptschulabschluss oder mittlerer Reife von 

16 Jahren oder die zwingende Vorgabe zum Absolvieren von Führerscheinprüfungen in der 

deutschen, statt in anderen Sprachen. 

 

7. Bearbeitung von verkehrsvertraglichen Einzelfragestellungen 

Bearbeitung der relevanten Anfragen der AT aus dem politischen und gesellschaftlichen 

Raum. Sofern es sich dabei um Fragestellungen handelt, die auch für weitere AT von Relevanz 

sein können, werden die Erkenntnisse geteilt. 

Beispielhaft ist hier die Befassung mit der Beteiligung der AT an atypischen Sonderzahlungen 

mit umfangreicher Begleitung durch die Verbünde zu sehen. 

 

Teil 3 

Finanzierung 

1. Der für die Ermittlung des nach § 7 Abs. (2) der Rahmenbedingungen der Vergütung 

zugrunde zu legende Pauschalpreis wird nachfolgenden Grundsätzen festgelegt:  

a) Unter der Annahme, dass mindestens 15 kommunale Aufgabenträger das Leis-

tungspaket beauftragen, sind für die Erbringung der in dem Leistungspaket vorge-

sehene Leistungen insgesamt 1,0 Vollzeitäquivalente bzw. eine entsprechende An-

zahl von Teilzeitkräften (im Folgenden: Vollzeitäquivalente VZÄ) erforderlich, die von 

NAH.SH vorgehalten werden müssen. Die entsprechenden Mitarbeiter sind mindes-

tens in die Entgeltgruppe E11 zum TV-L einzugruppieren und nach Maßgabe des 

TV-L einzustufen. Hieraus errechnet sich für das Kalenderjahr 2025 (mit Stand De-

zember 2025) ein Personal- und Sachkostenaufwand von ca. 109.000 Euro (zzgl. 

USt.).  

b) Die prognostizierten Gesamtkosten werden auf die kommunalen Aufgabenträger, 

die das Leistungspaket beauftragt haben, zu gleichen Teilen aufgeteilt.  

c) Jeweils zum Ende des Kalenderjahres prüft NAH.SH die Aktualität der Kalkulation 

unter Zugrundelegung des Umfangs des im maßgeblichen Kalenderjahr für die 
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Erbringung der Leistungen nach dem Leistungspaket erforderlichen Personaleinsat-

zes einschließlich der tatsächlichen Eingruppierung und Einstufung sowie der Ange-

messenheit des Sachkostenanteils und erstellt auf dieser Grundlage eine Kalkula-

tion des Pauschalbetrages für das nachfolgende Jahr nach Maßgabe von § 7 Abs. 

(4) der Rahmenbedingungen und teilt dem kommunalen Aufgabenträger eventuelle 

Veränderungen des auf ihn entfallenden Kostenanteils unter Beifügung der Nach-

kalkulation mit.  

2. Beauftragen weitere kommunale Aufgabenträger NAH.SH mit der Erbringung von Leis-

tungen des vertragsgegenständlichen Leistungspaketes wird NAH.SH die hierfür erfor-

derlichen zusätzlichen Personal- und Sachkosten in entsprechender Anwendung der 

Bestimmungen unter Ziffer 1 lit. a) und b) ermitteln, den sich ergebenden Betrag nach 

Maßgabe von Ziffer 1 lit. c) auf die kommunalen Aufgabenträger, die das Leistungspaket 

beauftragt haben, verteilen und den kommunalen Aufgabenträgern den jeweils auf sie 

entfallenden Kostenanteil mitteilen.  

 

Teil 4 

Sonstige Bestimmungen 

1. NAH.SH und der kommunale Aufgabenträger evaluieren zusammen mit den weiteren 

kommunalen Aufgabenträgern, die dieses Leistungspaket beauftragt haben, im Abstand 

von zwei Jahren nach Einrichtung der Ressourcen die Aufgabenerfüllung durch die Ko-

ordinierungsstelle Fachkräftemangel. 

2. Die Kündigung des Leistungspaketes durch den kommunalen Aufgabenträger richtet sich 

nach § 2 Abs. (3) der Rahmenbedingungen, sowie den nachstehend formulierten Best-

immungen.  

a) Kommt es aufgrund des Beitritts eines weiteren kommunalen Aufgabenträgers er-

forderlichen Anpassung der Kosten gemäß Teil 3, Ziffer 2 zu einer Erhöhung des auf 

den einzelnen kommunalen Aufgabenträger entfallenden Kostenanteils um mehr als 

20 % gegenüber dem Jahreswert vor der Neuverteilung, ist der jeweilige kommunale 

Aufgabenträger berechtigt, diese Vereinbarung mit einer Frist von drei Monaten or-

dentlich zu kündigen. Die Wirksamkeit der Kündigung setzt voraus, dass diese spä-

testens 12 Wochen nach Mitteilung der Erhöhung durch NAH.SH an den kommuna-

len Aufgabenträger NAH.SH zugeht.  

b) Entsprechendes gilt nach Kündigung eines oder mehrerer kommunaler Aufgaben-

träger und einer dadurch hervorgerufenen Änderung des Kostenanteils des kommu-

nalen Aufgabenträgers.  
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c) Nach Abschluss einer Evaluation gemäß Ziffer 1 kann der kommunale Aufgabenträ-

ger unabhängig von dem Ergebnis der Evaluation diese Vereinbarung mit einer Frist 

von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres kündigen. Die Kündigung muss 

spätestens 12 Wochen nach Vorlage des Evaluationsberichtes an den kommunalen 

Aufgabenträger gegenüber NAH.SH erfolgen. 

d) NAH.SH ist zur Kündigung der Beauftragungen gegenüber dem kommunalen Auf-

gabenträger mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten berechtigt, sofern sich die 

Zahl der kommunalen Aufgabenträger, die das Leistungspaket beauftragt haben, 

reduziert hat. Die Kündigung muss innerhalb von zwölf Wochen nach Wirksamwer-

den der entsprechenden Reduktion ausgesprochen werden.  

3. Der jeweilige kommunale Aufgabenträger vereinbart zu Beginn eines Kalenderjahres mit 

NAH.SH, in welchen Projekten und Themen und in welchem Umfang NAH.SH den kom-

munalen Aufgabenträger unterstützen und beraten soll und legen dies in einem aufga-

benträgerbezogenen Arbeitsplan fest. Änderungen des Arbeitsplanes bedürfen der Zu-

stimmung sowohl von NAH.SH als auch des kommunalen Aufgabenträgers.  

4. Die Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft.  

5. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus der Beauftragung von Leistungen nach Maßgabe die-

ser Vereinbarung und der in dieser Vereinbarung in Bezug genommene Rahmenbedin-

gungen ist Kiel.  

 

Kiel, den           ……………, den ……………….. 

 

 
   

Nahverkehrsverbund 
Schleswig-Holstein GmbH 

 Kommunaler Aufgabenträger 
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